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Art. 6 UVG: Verneinung natiirlich kausaler Unfallrestfolgen liber den
Teilverlust des Daumenendglieds der linken Hand hinaus; Verneinung der
adaquaten Kausalitat hinsichtlich einer psychischen Komponente. Art. 18
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Daumenendglieds der linken Hand. (Entscheid des Versicherungsgerichts
des Kantons St. Gallen vom 3. Mai 2011, UV 2010/68)

Vizepréasident Joachim Huber, Versicherungsrichterin Christiane Gallati Schneider und

Versicherungsrichter Martin Rutishauser; Gerichtsschreiberin Vera Holenstein Werz
Entscheid vom 3. Mai 2011
in Sachen

A__,

Beschwerdefiihrer,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Werner Bodenmann, Waisenhausstrasse 17,
Postfach, 9001 St. Gallen,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358,
6002 Luzern,
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Beschwerdegegnerin,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Reto Bachmann, Schwanenplatz 4, 6004 Luzern,

betreffend

Versicherungsleistungen

Sachverhalt:

A.

A.a Der 1954 geborene A.___ war als Abkanter bei der B.___ angestellt und dadurch
bei der Suva gegen die Folgen von Unféllen versichert, als er sich am 27. Méarz 2009
bei der Arbeit den linken Daumen einklemmte (Suva-act. 1), wobei ihm die Fingerkuppe
bzw. ca. 1/3 - 1/2 des Endglieds abgetrennt wurde. Die Verletzung wurde am Unfalltag
in der Klinik fir Orthopadische Chirurgie des Kantonsspitals St. Gallen (KSSG) operativ
mit einer Nagelbettausrottung und einer VY-Plastik behandelt. Da sich im
Operationsgebiet eine Nachblutung entwickelte, wurde am 1. April 2009 eine weitere
Operation bzw. eine Ver6dung mittels Bipolar vorgenommen (Suva-act. 2, 3). Die Suva

erbrachte Taggeldleistungen und kam fir die Heilungskosten auf.

A.b Im arztlichen Zwischenbericht vom 17. April 2009 informierte der Hausarzt des

Versicherten, Dr. med. C.___, FMH Allgemeine Medizin, die Suva dartber, dass im

Anschluss an die Nachblutung bzw. deren Behandlung an sich eine problemlose
Wundheilung erfolgt sei, doch klage der Versicherte Gber immer starker werdende
Schmerzen, méglicherweise Phantomschmerzen. Im Heilungsverlauf spielten
unfallfremde Faktoren, namlich ein Diabetes mellitus mit. Der Zeitpunkt der
Wiederaufnahme der Arbeit sei noch offen. Ein bleibender Nachteil sei aber nicht zu
erwarten. Der Versicherte habe schon vor dem Unfall immer wieder angetont, auf
Grund seiner Gesamtsituation die Arbeit sistieren zu wollen. Er werde zunehmend
kraftloser und mtde. Der Diabetologe habe den Verdacht auf eine Polyneuropathie,
Nephropathie und Retinopathie erhoben. Im Weiteren bestehe eine arterielle
Hypertonie mit hypertensiver Herzkrankheit. Es sei sinnvoll, die Daumenschmerzen

moglichst schnell kreisérztlich abzuklaren (Suva-act. 6).
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A.c Suva-Kreisarzt Prof. Dr. med. D.___, FMH Orthopéadische Chirurgie, untersuchte
den Versicherten am 15. Mai 2009. Im Untersuchungsbericht vom 26. Mai 2009 wies er
auf eine problematische Fallentwicklung hin und empfahl einen Aufenthalt in der
Rehaklinik Bellikon (Suva-act. 13). Am 17. Juni 2009 trat der Versicherte in die Klinik
ein. Am 24. Juni 2009 wurde er auf eigenen Wunsch vorzeitig entlassen. Laut dem
gleichentags erstelltem Austrittsbericht war unter den durchgeflihrten Therapien keine
wesentliche Beschwerdelinderung eingetreten. Die Klinik diagnostizierte eine
Fingerkuppenamputation Dig. | Hand links, einen Verdacht auf CRPS (= komplexes
regionales Schmerzsyndrom und Synonym flr Morbus Sudeck), eine arterielle
Hypertonie (seit 1999 bekannt und medikamentds eingestellt) sowie einen
insulinpflichtigen Diabetes mellitus Typ Il (seit 1998 bekannt). Die Tatigkeit als
Maschinenschlosser/Abkanter erachtete die Klinik als aktuell nicht zumutbar und
attestierte dem Versicherten eine Arbeitsunféhigkeit von 100% ab 24. Juni 2009 (Suva-
act. 20). Gestutzt auf das Ergebnis eines durch die SIZ Care AG durchgefihrten Case-
Managements (Suva-act. 24) sowie nach Ricksprache mit Prof. D.___ (Suva-act. 28)
und Vorsprache bei der Arbeitgeberin (Suva-act. 31) teilte die Suva dem Versicherten
mit Schreiben vom 28. August 2009 mit, dass ihm ab 2. September 2009 eine 50%-ige
Arbeitsfahigkeit in der angestammten Tétigkeit zumutbar sei. Seine Arbeitgeberin
werde ihn jedoch entgegenkommenderweise nicht am angestammten Arbeitsplatz
einsetzen, sondern ihm eine leichte Alternativtatigkeit zuweisen (Suva-act. 39). Den
Arbeitsversuch vom 2. September 2009 brach der Versicherte noch am selben Tag
wieder ab (Suva-act. 33), worauf ihm die Suva mit Schreiben vom 15. September 2009
mitteilte, sie halte an ihrer Arbeitsfahigkeitsschatzung fest (Suva-act. 34). Einen
zweiten, am 18. September 2009 begonnenen Arbeitsversuch, brach der Versicherte
am 21. September 2009 ab (Suva-act. 39). Am 6. Oktober 2009 fand eine weitere
kreisarztliche Untersuchung durch Prof. D.___ statt. Im Untersuchungsbericht vom 7.
Oktober 2009 hielt dieser an der zumutbaren Arbeitsfahigkeit von 50% ab 2.
September 2009 fest und wies auf eine geplante MRT-Untersuchung des linken
Daumens zum Ausschluss eines Neuroms hin (Suva-act. 43). Bei der
kernspintomographischen Untersuchung im Rodiag Diagnostic Center St. Gallen vom
7. Oktober 2009 zeigte sich ein diskretes kleinfleckiges Odem in der Basophalanx und
der Telephalanx mit umgebender Weichteilschwellung und mehr diffusem Enhance-

ment nach Gadolinium-Applikation. Ein Neurom liess sich nicht nachweisen.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 3/21



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Aspektmassig wurden jedoch die Befunde als mit einem Morbus Sudeck/CRPS
vereinbar betrachtet (Suva-act. 44), worauf am 17. Dezember 2009 eine
rheumatologische Untersuchung im Departement Innere Medizin, Rheumatologie/
Rehabilitation des KSSG (nachfolgend Rheumatologie des KSSG) durchgeflihrt wurde.
Sowohl die klinische als auch die rdntgenologische Untersuchung ergaben jedoch
keine wegweisenden Befunde flir ein CRPS. Als Verdachtsdiagnose wurde wegen der
klinisch vorhandenen Druckdolenz im Bereich des MCP lll palmar bei Streckdefizit des
Kleinfingers und der Begleitdiagnose eines Diabetes mellitus hingegen ein Morbus
Dupuytren der linken Hand gestellt (Suva-act. 57). Am 5. Februar 2010 nahm Prof.
D.___ zu den Fragen einer Steigerung der Arbeitsfahigkeit sowie der Durchfiihrung
weiterer medizinischer Behandlungen Stellung (Suva-act. 58). Gestuitzt darauf teilte die
Suva dem Rechtsvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. W. Bodenmann, St. Gallen, mit
Schreiben vom 8. Februar 2010 mit, dass in Bezug auf die Fingerverletzung links einer
Steigerung der Arbeitsfahigkeit auf 100% nichts im Wege stehe. Von Seiten der reinen
Unfallfolgen sei dem Versicherten ab 15. Februar 2010 eine volle Arbeitsfahigkeit

zumutbar (Suva-act. 59).

A.d Nachdem sich der Rechtsvertreter des Versicherten mit Schreiben vom 23.
Februar 2010 gegen diese Arbeitsfahigkeitsschatzung stellte (Suva-act. 62), nahm die
Suva nochmals mit Prof. D.___ Ricksprache (Suva-act. 63). Gestitzt auf dessen
Beurteilung vom 9. Méarz 2010 stellte die Suva mit Verfigung vom 1. April 2010 die
Versicherungsleistungen fur die Folgen des Unfalls vom 27. Mérz 2009 per 15. Februar
2010 ein. Eine weitere medizinische Behandlung der Unfallfolgen sei nicht mehr
notwendig. Die jetzt noch geklagten Beschwerden seien organisch als Folge des
erlittenen Unfalls nicht mehr erklarbar. Allenfalls seien psychische Griinde dafir
verantwortlich. Hinsichtlich solcher sei jedoch ein addquater Kausalzusammenhang mit
dem Unfall zu verneinen. Mangels Vorliegens kausaler Unfallfolgen bestehe auch kein
Anspruch auf weitere Geldleistungen der Suva in Form einer Invalidenrente und/oder

Integritatsentschédigung (Suva-act. 66).

B.

Die gegen diese Verfugung erhobene Einsprache vom 11. Mai 2010 (Suva-act. 68) wies

die Suva mit Einspracheentscheid vom 16. Juli 2010 ab (Suva-act. 72).
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C.

C.a Gegen diesen Einspracheentscheid richtet sich die von Rechtsanwalt Bodenmann
fur den Versicherten am 13. September 2010 erhobene Beschwerde. Er beantragt die
Aufhebung der Verfliigung vom 1. April 2010 bzw. des Einspracheentscheids vom

16. Juli 2010 sowie die Verpflichtung der Beschwerdegegnerin zur Ausrichtung der
dem Beschwerdeflhrer auch ab dem 16. Februar 2010 zustehenden Leistungen und
einer Integritdtsentschadigung von mindestens 5%. Eventualiter sei die
Beschwerdegegnerin zu verpflichten, weitere medizinische Abklarungen in die Wege zu

leiten, unter Kosten- und Entschadigungsfolge.

C.b Mit Beschwerdeantwort vom 17. November 2010 beantragte die

Beschwerdegegnerin Abweisung der Beschwerde.

C.c Mit Replik vom 9. Dezember 2010 bestétigte der Rechtsvertreter des
Beschwerdeflhrers seine Antrdge. Die Beschwerdegegnerin verzichtete mit Schreiben

vom 21. Dezember 2010 auf die Einreichung einer Duplik.

C.d Auf die weiteren Begriindungen und Ausflihrungen in den einzelnen
Rechtsschriften bzw. medizinischen Akten wird, soweit erforderlich, in den

nachfolgenden Erwdgungen eingegangen.

Erwagungen:

Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet der Einspracheentscheid
vom 16. Juli 2010 (Suva-act. 72). Diesem liegt die Verfligung vom 1. April 2010 zu
Grunde (Suva-act. 66). Die Beschwerdegegnerin stellt darin insbesondere fest, dass
aufgrund der Abklarungen die noch geklagten Beschwerden organisch als Folge des
erlittenen Unfalls nicht hinreichend nachweisbar seien. Fur allféllige psychische Grinde
verneint die Beschwerdegegnerin sodann nach Prifung der massgebenden Kriterien
nach BGE 115 V 133 die Adaquanz und stellt daher die Versicherungsleistungen per
15. Februar 2010 ein. Eingestellt werden die bisher erbrachten

Versicherungsleistungen, wobei es sich um Heilkosten- und Taggeldleistungen
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handelte. Die Einstellung bezieht sich mithin konkret auf diese Leistungsarten. Die
Verfigung bzw. der Einspracheentscheid enthalt aber auch die Ablehnung einer
allfélligen Berentung und Integritdtsentschadigung. So hat die Beschwerdegegnerin im
Weiteren verfligt, dass kein Anspruch auf weitere Geldleistungen der
Beschwerdegegnerin in Form einer Invalidenrente und/oder Integritdtsentschadigung
bestehe. Begrindet wird dies - zumindest in der Verfigung - mit der Verneinung der
(adaquaten) Kausalitat zwischen den geklagten Beschwerden und dem Unfallereignis
vom 27. Marz 2009, welche es nachfolgend materiellrechtlich zu prifen gilt. Sollte im
Beschwerdeverfahren die Kausalitdt bzw. das Vorliegen unfallkausaler
Gesundheitsschaden bejaht werden, wéare im Weiteren zu prifen, welche Leistungen

dem Beschwerdeflhrer zuzusprechen waren.

2.1 Anspruchsvoraussetzung fur jegliche Leistungen der Unfallversicherung bildet die
Unfallkausalitat. Der Unfallversicherer ist demnach nur fiir Gesundheitsschaden
leistungspflichtig, die natirlich- und adaquatkausal mit einem versicherten
Unfallereignis zusammenhéngen (A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz Uiber die
Unfallversicherung, 3. Aufl. Zirich 2003, S. 42 ff.). Wahrend es Aufgabe der Arztin oder
des Arztes ist, den natlrlichen Kausalzusammenhang zu beurteilen, obliegt es dem
Gericht, die Frage nach dem adaquaten Kausalzusammenhang zu beantworten (PVG
1984 Nr. 82, 174). Bei physischen Unfallfolgen spielt die Adaquanz als rechtliche
Eingrenzung der aus dem nattrlichen Kausalzusammenhang sich ergebenden Haftung
des Unfallversicherers praktisch keine Rolle (SVR 2000 UV Nr. 14 S. 45). Besondere
Regeln hat die Rechtsprechung fur die Beurteilung der Addquanz psychischer
Fehlentwicklungen nach einem Unfall aufgestellt. Danach ist die Frage nach der
generellen Eignung eines Unfallereignisses, eine psychisch bedingte Arbeits- bzw.
Erwerbsunfahigkeit zu bewirken, aufgrund einer Wirdigung der Gesamtheit der
Umstande vor und nach dem Unfall zu beurteilen (BGE 115V 136 E. 4d). Die
Beschwerdegegnerin hat die diesbezlglichen Grundséatze in E. 4a des angefochtenen
Einspracheentscheids zutreffend dargelegt. Im konkreten Fall massgebend sind die
Adaquanzkriterien bei psychischen Unfallfolgen, da weder ein Schleudertrauma noch

eine vergleichbare Verletzung vorliegt (BGE 115V 140 E. 6c/aa).
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2.2 Die Beschwerdegegnerin erbrachte die gesetzlichen Leistungen fir die Folgen
des Unfalls vom 27. Marz 2009 und anerkannte ihre Leistungspflicht flr die Amputation
des Endglieds des linken Daumens. Wenn sie nun geltend macht, ab dem 16. Februar
2010 sei der Kausalzusammenhang zwischen dem Unfallereignis vom 27. Mérz 2009
und den geklagten Beschwerden nicht mehr gegeben, so ist darauf hinzuweisen, dass
die Leistungspflicht des Unfallversicherers erst entféllt, wenn das Dahinfallen jeder
kausalen Bedeutung von unfallbedingten Ursachen eines Gesundheitsschadens mit
dem im Sozialversicherungsrecht allgemein Ublichen Beweisgrad der lUberwiegenden
Wahrscheinlichkeit nachgewiesen ist. Die blosse Mdéglichkeit ganzlich fehlender
Auswirkungen des Unfalls genigt nicht. Da es sich hierbei um eine
anspruchsaufhebende Tatfrage handelt, liegt die Beweislast beim Unfallversicherer
(RKUV 1994 Nr. U 206 S. 328 f. E. 3b).

3.1 Streitig ist zunachst die Frage, inwieweit beim Beschwerdefihrer Gber das Datum
der Leistungseinstellung (15. Februar 2010) hinaus organische Unfallrestfolgen
vorliegen. Wahrend die Beschwerdegegnerin solche verneint, macht der
Beschwerdefiihrer eine schmerzhafte Uberempfindlichkeit des linken Daumens,
Beschwerden in der linken Hohlhand sowie ein Streckdefizit des kleinen Fingers der

linken Hand geltend.
3.2

3.2.1 Fir die Annahme unfallkausaler somatischer Restfolgen wird im Regelfall
eine strukturelle Lasion bzw. eine schlecht verheilte strukturelle Lasion als
objektivierbares Korrelat verlangt. Liegt kein solches vor, wird haufig davon
ausgegangen, dass der Schmerz durch eine psychische Komponente unterhalten wird.
Dartber hinaus gibt es aber auch anerkannte unfallkausale Schmerzsyndrome, wie das
CRPS bzw. den Morbus Sudeck, die auftreten, obwohl die Verheilung einer
strukturellen Lasion grundsétzlich glinstig verlaufen ist (vgl. dazu Alfred M. Debrunner,
Orthopéadie, Orthopédische Chirurgie, 4. Aufl. Bern 2002, S. 695 ff.).
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3.2.2 Unbestritten und in den medizinischen Akten belegt ist, dass dem
Beschwerdeflhrer beim Unfall vom 27. Marz 2009 ca. 1/3 - 1/2 des Endglieds des
linken Daumens abgetrennt wurde (Suva-act. 3). Grundsatzlich stellt die Verklirzung
eines Fingers eine strukturelle Unfallrestfolge, insbesondere auch im Bereich der
Weichteile, dar, die jedoch nicht zwingend von einer Schmerzproblematik begleitet sein
muss. Aus den medizinischen Akten geht einheitlich hervor, dass die
Amputationsverletzung des Endglieds Dig. | der linken Hand ordentlich verheilt ist. Rein
strukturell konnten offensichtlich keine Verletzungsfolgen erhoben werden, die
ursachlich fur die geklagte Hypersensibilitdt waren (Suva-act. 3, 6, 9, 43). Entsprechend
hielt Prof. D.___ in seiner Beurteilung vom 9. Mérz 2010 fest, dass - nachdem eine
Heilung der Weichteilwunden und des Knochens der Endphalange eingetreten sei -
regelhaft von einer Heilung auszugehen sei, es sei denn, Komplikationen hétten sich
eingestellt. Solche Komplikationen bzw. entscheidende Schmerzgeneratoren, die im
Bereich von Fingerverletzungen bekannt seien, waren zum Beispiel eine
Neuromentwicklung oder der Morbus Sudeck. Beides konnte jedoch - wie von Prof.
D.__ bestétigt - durch entsprechende Untersuchungen - eine kernspintomographische

und eine rheumatologische - ausgeschlossen werden (Suva-act. 44, 57, 63).

3.2.3 Zusammenfassend ist demnach davon auszugehen, dass zwischen dem
Unfall und der geklagten Hypersensibilitdt der Daumenkuppe aufgrund der
vorliegenden Akten kein Uberwiegend wahrscheinlicher naturlicher
Kausalzusammenhang besteht. Da die Beschwerdegegnerin nicht den Nachweis zu
erbringen hat, welche unfallfremden Ursachen fur die anhaltenden Beschwerden
verantwortlich sind, kann von weiteren Abklarungen abgesehen werden (RKUV 1994
Nr. U 206 S. 329 E. 3b; Urteile des Bundesgerichts [bis 31. Dezember 2006
Eidgendssisches Versicherungsgericht; EVG] vom 29. April 2008 i/S T., E. 3.1
[8C_465/200], vom 16. August 2007 i/S G., E. 4.1 [U 104/06] und vom 18. Dezember
2003 i/S Z., E. 3.2 [U 258/02]).

3.3 Hinsichtlich der Beschwerden in der Hohlhand sowie des Streckdefizits des
linken Kleinfingers kann ebenfalls nicht mit dem Beweisgrad der Uberwiegenden
Wahrscheinlichkeit von Unfallfolgen gesprochen werden. Solche lassen sich auch nicht
aus der von der Rheumatologie des KSSG im Bericht vom 17. Dezember 2009

gestellten Verdachtsdiagnose eines Morbus Dupuytren ableiten (Suva-act. 57). Eine
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Verdachtsdiagnose stellt lediglich eine Vermutung dar und ist eine Form von Diagnose,
die nicht auf abgesicherten Fakten beruht, sondern auf unvollstdndigen oder nicht
verifizierten Informationen, die vom Arzt z.B. im Rahmen der Anamnese gesammelt
werden. Insofern vermag sie bereits definitionsgemass nicht dem Beweisgrad der
Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit zu gentigen. Entsprechend verhélt es sich auch mit
der Erklarung der Rheumatologie des KSSG, wonach die klinisch vorhandene
Druckdolenz im Bereich des MCP Il palmar bei vorhandenem Streckdefizit des
Kleinfingers sowie der Begleitdiagnose eines Diabetes mellitus auch an einen
beginnenden Morbus Dupuytren habe denken lassen. Als mégliche Ursache wird nicht
das Trauma vom 27. Méarz 2009, sondern die unfallfremde Gesundheitsstérung des
Diabetes mellitus angefuhrt. Eine traumatische Ursache liegt bei einem Morbus
Dupuytren auch in keiner Weise im Vordergrund. Dessen genaue Ursache ist unklar. Er
wird aber oft vererbt. Auch ist insbesondere gerade ein Zusammenhang mit der beim
Beschwerdeflhrer vorliegenden Zuckerkrankheit bekannt (Pschyrembel, Klinisches
Woérterbuch 2011, 262. Aufl., S. 505 f.; http://www.iatrum.de/dupuytren.html, Abfrage
vom 24. Marz 2011). Die Wahrscheinlichkeit einer Unfallkausalitat des Morbus
Dupuytren ist damit sowohl angesichts des Vorliegens einer blossen
Verdachtsdiagnose als auch des Umstands, dass eine traumatische Verursachung in
keiner Weise belegt ist, nicht erstellt. Die Empfehlung der Rheumatologie des KSSG zur
Vorstellung in einer Schmerzsprechstunde wurde sodann mit Blick auf die
Gesamtsituation erteilt, um interdisziplindr die Beschwerdekonstellation des
Beschwerdefihrers - also nicht nur die Beschwerden in der Hohlhand - anzugehen.
Eine urséchliche Zuordnung bzw. ein Hinweis auf die Notwendigkeit der Abklarung
allfalliger Unfallrestfolgen ist daraus nicht abzuleiten. Es ist eine Tatsache, dass der
Beschwerdefiihrer eine Schmerzproblematik beklagt, fur welche eine Vorstellung in
einer Schmerzsprechstunde durchaus zweckmassig erscheint. Dabei steht nicht die
Prifung der Ursachlichkeit der Schmerzen, sondern deren Behandlung im
Vordergrund. Gegen einen natlrlichen Kausalzusammenhang sprechen ausserdem die
unmittelbaren Verletzungsfolgen des Unfallereignisses. Sowohl in der Unfallmeldung
vom 3. April 2009 (Suva-act. 1) als auch in den echtzeitlichen medizinischen Akten ist
einzig von einem Einklemmen des linken Daumens und der
Daumenkuppenamputationsverletzung bzw. diesbeziiglicher Schmerzen die Rede.

Dass beim Unfall vom 27. Marz 2009 auch die Mittelhand eingeklemmt gewesen sein
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soll, wurde vom Beschwerdeflhrer erstmals anlasslich der kreisarztlichen
Untersuchung vom 15. Mai 2009 erkennbar gemacht. Sie sei damals blau verfarbt
gewesen (Suva-act. 13). Ein entsprechender Befund ist den ereignisnahen
medizinischen Akten jedoch nicht zu entnehmen. Anlasslich der Untersuchung in der
Rheumatologie des KSSG vom 17. Dezember 2009 wurde die linke Hand
réntgenologisch untersucht, wobei sich ein normales Handskelett ohne Nachweis
weiterer ossarer Lasionen zeigte (Suva-act. 57). Soweit der Beschwerdeflhrer geltend
macht, er habe bis zum besagten Ereignis wahrend 15 %2 Jahren bei der B.___
gearbeitet, ohne dass er jemals auch nur anndhernd unter identischen Beschwerden
gelitten hétte, ist festzuhalten, dass sich daraus nichts ableiten lasst, denn es handelt
sich um eine beweismassig untaugliche "post hoc ergo propter hoc"-Begriindung. Eine
gesundheitliche Schadigung kann gemass standiger Praxis nicht schon deshalb als
durch einen Unfall verursacht gelten, weil sie nach diesem aufgetreten ist (BGE 119 V
341 f. E. 2b/bb; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1989,
S. 460 N 1205). - Insgesamt ist mithin die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs
des Unfallereignisses mit den geklagten Beschwerden in der linken Hohlhand und dem

Streckdefizit des linken Kleinfingers nicht erstellt.

3.4 Aufgrund der obigen Erwagungen kénnen die geklagte Hypersensibilitat des
linken Daumens, die Beschwerden in der linken Hohlhand sowie das Streckdefizit des
linken Kleinfingers nicht als Uberwiegend wahrscheinliche Unfallrestfolgen anerkannt
werden. Als organische Restfolge ist im Zeitpunkt der Leistungseinstellung einzig die

Abtrennung eines Teils des Endglieds des linken Daumens nachgewiesen.

4.1 Zu prifen bleibt sodann, ob die Beschwerdegegnerin flir eine psychische

Gesundheitsschadigung leistungspflichtig ist.

4.2 Im Untersuchungsbericht der Rheumatologie des KSSG ist zwar eine psychische
Problematik in Form einer seit dem Unfall progredienten Traurigkeit und eines Geflhls
des Gestresstseins umschrieben (Suva-act. 57). Eine psychiatrische Beurteilung dieser
Problematik oder ihrer - auch unter Berticksichtigung des im arztlichen

Zwischenbericht von Dr. C.___ vom 17. April 2009 ausgedrlickten Vorzustands (Suva-
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act. 6) - naturlichen Kausalitat zum Unfallereignis vom 27. Mérz 2009, liegt jedoch nicht
vor. Nachdem aber - wie nachfolgend zu zeigen sein wird - das Bestehen des
adaquaten Kausalzusammenhangs zwischen allfélligen psychischen Beschwerden und
dem Unfall vom 27. Méarz 2009 ohnehin zu verneinen ist, ergibt sich diesbezlglich kein

Klarungsbedarf.

4.3 Laut Unfallmeldung (Suva-act. 1) und Arztberichten (Suva-act. 2, 3) klemmte sich
der Beschwerdefiihrer am 27. Marz 2009 beim Abkanten den linken Daumen ein, wobei
ihm die Fingerkuppe bzw. ca. 1/3 - 1/2 des Endglieds abgetrennt wurde. Ein solcher
Unfall ist nach der Praxis des EVG bzw. Bundesgerichts aufgrund des augenfélligen
Geschehensablaufs klarerweise den mittelschweren Unféllen zuzuordnen (vgl. zur
Kasuistik Alexandra Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz liber die Unfallversicherung, 3. Aufl. Zirich

2003, S. 57 ff.). Diese Einstufung wird auch von den Verfahrensparteien vertreten.

4.4

4.4.1 Der Umstand, dass sich der Beschwerdefiihrer laut Unfallmeldung nicht
mehr daran erinnern kann, wie der Unfall vom 27. Mérz 2009 genau passierte, lasst
gerade nicht auf besonders dramatische Begleitumstande oder eine besondere
Eindrucklichkeit des Unfalls schliessen. Eine posttraumatische psychische Belastung
zeichnet sich insbesondere durch ein haufiges und intensives Wiedererleben des
Unfallgeschehens bzw. ein Erinnern aus (vgl. dazu auch Pschyrembel, a.a.O., S. 247:
posttraumatische Belastungsstdrung). Insofern erscheint die gegenteilige

Argumentation des Beschwerdefiihrers wenig nachvollziehbar.

4.4.2 Was die beim Unfall erlittene Verletzung anbelangt, so lag mit Bezug auf
den rechten Daumen sicher keine leichte, aber auch keine ausgesprochen schwere
Verletzung vor. Gewisse Unfallrestfolgen sind wohl nachgewiesen bzw. werden
eingerdumt, doch kénnen auch diese nicht als schwer bezeichnet werden.
Insbesondere kdnnen ihre Auswirkungen nicht als gravierend gelten (vgl. E. 3 und
nachfolgende E. 6.3). Der Verlust eines Teils einer Fingerkuppe kann zudem
schliesslich nicht als erfahrungsgemass geeignet bezeichnet werden, psychische

Fehlentwicklungen auszuldsen.
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4.4.3 Die versicherte Person hat solange Anspruch auf die zweckméssige
Behandlung (Art. 10 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber die Unfallversicherung [UVG; SR
832.2]) der Unfallfolgen, als von ihrer Fortsetzung noch eine namhafte Besserung des
Gesundheitszustands erwartet werden kann (Art. 19 Abs. 1 UVG e contrario). Am
Unfalltag vom 27. Méarz 2009 erfolgte die operative Behebung der unmittelbaren
Unfallfolgen mit einer Nagelbettausrottung sowie einer VY-Plastik. Im Anschluss an die
Operation stellte sich aus dem Operationsgebiet eine Nachblutung ein, die am 1. April
2009 durch Verédung problemlos gestoppt werden konnte (Suva-act. 2). Nachfolgend
befand sich der Beschwerdefiihrer zundchst unter Kontrolle in den Kliniken fur
Orthopéadische Chirurgie sowie fur Hand-, Plastische- und Wiederherstellungschirurgie
(nachfolgend Klinik fir Handchirurgie) des KSSG und anschliessend seines Hausarztes.
Die Klinik fir Handchirurgie des KSSG ging in ihrem Arztzeugnis vom 20. April 2009
von einem wahrscheinlichen Behandlungsabschluss Mitte Mai 2009 aus (Suva-act. 12).
Anlasslich seiner Untersuchung vom 15. Mai 2009 stellte Prof. D.___ dem
Beschwerdeflihrer sodann den mdéglichen Aufenthalt in der Rehaklinik Bellikon vor, der
dann auch angetreten, aber bekanntlich auf Wunsch des Beschwerdefiihrers vorzeitig
wieder abgebrochen wurde (Suva-act. 13, 20). Dr. C.___ fUhrte im arztlichen
Zwischenbericht vom 5. August 2009 keine Therapievorschlage an; allenfalls sei
nochmals eine kreisérztliche Untersuchung notwendig. Dass er bei der Frage nach der
voraussichtlichen Dauer der Behandlung "dauernd" anmerkte, kann angesichts der
fehlenden Therapievorschlage sowie der Angabe des im Heilungsverlauf mitspielenden
unfallfremden Faktors Diabetes mellitus nicht als Aussage mit Bezug auf die
unfallkausale Daumenverletzung betrachtet werden (Suva-act. 27). Fir die Bemessung
der unfallbedingten Behandlungsbedurftigkeit kénnen lediglich die unfallkausalen
somatischen Beeintrachtigungen mit einbezogen werden. Anldsslich der Untersuchung
vom 6. Oktober 2009 machte zwar auch Prof. D.___ keine Therapievorschlage, doch
war ihm zum damaligen Zeitpunkt noch nicht klar, ob der Beschwerdeflhrer allenfalls
unter einem Neurom oder einem Morbus Sudeck leiden wirde. Diese beiden
Gesundheitsschaden konnten jedoch spéater durch entsprechende Untersuchungen
ausgeschlossen werden (Suva-act. 43, 44, 45, 57). Im arztlichen Zwischenbericht vom
6. November 2009 sprach Dr. C.___ erneut von einer wahrscheinlich noch
monatelangen Dauer der Behandlung, flhrte daflir jedoch wiederum unfallfremde

Faktoren - psychosoziale Griinde und Diabetes mellitus - an (Suva-act. 49). Am 18.
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November 2009 vermerkte Prof. D.___ eine Zuweisung an die Rheumatologie des
KSSG, um in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt Therapievorschlage zu veranlassen
(Suva-act. 50). Dem Untersuchungsbericht der Rheumatologie des KSSG vom 17.
Dezember 2009 sind als Therapievorschlage bzw. -empfehlungen die Vorstellung in der
Schmerzsprechstunde sowie die Abklarung der vom Beschwerdeflhrer seit dem Unfall
beschriebenen progredienten Traurigkeit und des Geflihls des Gestresstseins zu
entnehmen (Suva-act. 57). Nachdem jedoch in die Adaquanzbeurteilung weder
unfallfremde somatische noch psychische Gesundheitsschaden einbezogen werden
durfen (vgl. dazu BGE 123 V 99 E. 2a), sind diese Therapieempfehlungen nicht zu
bertcksichtigen. Prof. D.___ hielt schliesslich in seinen Beurteilungen vom 5. Februar
und 9. Marz 2010 fest, dass der Endzustand erreicht bzw. knapp elf Monate nach einer
vergleichsweise geringen Verletzung im Daumenendgliedbereich der linken Hand und
nach Eintreten einer Heilung der Weichteilwunden und des Knochens der Endphalange
von einer regelhaften Heilung auszugehen sei, wobei der abgebrochene
Rehabilitationsaufenthalt in Bellikon zweifelsohne eine Beschleunigung des Prozesses
hatte bewirken kénnen (Suva-act. 58, 63). - Angesichts der obigen Erwagungen liegt
kein Sachverhalt mit einer ungewoéhnlich langen Dauer der &rztlichen Behandlung vor.
Die Behandlung erschépfte sich schon bald nach dem Unfall in der Durchfiihrung einer
ambulanten Ergotherapie sowie der hausarztlichen Medikamentenabgabe.
Abklarungsmassnahmen und blossen arztlichen Kontrollen kommt nicht die Qualitat
einer regelmassigen, zielgerichteten Behandlung zu (Urteil des EVG vom 27. April 2006
i/S S., E. 8.2.4 [U 393/05]). Insgesamt ist damit davon auszugehen, dass die
Heilbehandlung spétestens rund elf Monate nach dem Unfall abgeschlossen war. Diese
Zeitspanne kann zwar nicht ohne weiteres als kurz, aber eben auch nicht als
ungewohnlich lange bezeichnet werden, wie es fir die Bejahung dieses Kriteriums

praxisgemass erforderlich wére.

444 Sodann lag - entgegen der Auffassung des Rechtsvertreters des
Beschwerdefiihrers - auch kein schwieriger Heilungsverlauf vor. Aus dem Umstand,
dass der Beschwerdeflihrer nach wie vor Uber eine Hypersensibilitat des linken
Daumens sowie Beschwerden in der linken Hohlhand klagt und ein Streckdefizit des
linken Kleinfingers aufweist, kann ein solcher nicht abgeleitet werden. Hierbei handelt
es sich, wie in E. 3 dargelegt, um gesundheitliche Stérungen, die nicht mit dem

Beweisgrad der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit auf den Unfall vom 27. Marz 2009
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zuriickzuflhren sind. Der Rechtsvertreter des Beschwerdeflihrers leitet daraus, dass im
konkreten Fall ein Rehabilitationsaufenthalt in Bellikon habe durchgefihrt werden
mussen, einen schwierigen Heilungsverlauf ab. Ein solcher sei bei der Amputation
eines Fingerendglieds normalerweise nicht erforderlich. Nachdem der
Beschwerdeflhrer den Rehabilitationsaufenthalt bereits nach wenigen Tagen
abgebrochen hat, vermag er daraus nichts abzuleiten. Die Aussage von Prof. D.___im
Untersuchungsbericht vom 7. Oktober 2009, die Amputationsverletzung vom 27. Mérz
2009 habe einen komplizierten Verlauf genommen (Suva-act. 43), ist sodann als reine
Tatsachenfeststellung zu betrachten, die unberlcksichtigt lasst, inwieweit hierflr der
Unfall eine Ursache bildet. Prof. D.___ verbindet seine Aussage einzig mit dem
Umstand, dass die Kuppe auch bei abgeheilten Weichteilverletzungen sehr empfindlich
sei. Hierbei handelt es sich jedoch um eine gesundheitliche Stérung, die mit
Uberwiegender Wahrscheinlichkeit keine Unfallrestfolge bildet (vgl. dazu E. 3). Selbst
wenn das Kriterium eines schwierigen Heilungsverlaufs zu bejahen wére, wére es bei
obiger Sachlage zumindest nicht in ausgepragter Weise erflllt. Es ist davon
auszugehen, dass der Heilungsverlauf mit der Zeit durch eine allféllige psychische
Komponente und/oder durch unfallfremde Gesundheitsbeeintrachtigungen beeinflusst
war. Insofern kénnen auch kérperliche (unfallbedingte) Dauerschmerzen nicht mit
Uuberwiegender Wahrscheinlichkeit bejaht werden. Die geklagten Beschwerden kénnen
aus rein traumatischer Sicht nicht im geltend gemachten Ausmass erklart werden. Eine
arztliche Fehlbehandlung, welche die Unfallfolgen erheblich verschlimmert hat, liegt

nicht vor.

4.4.5 Dem Grad und der Dauer der physisch bedingten Arbeitsfahigkeit kommt
schliesslich ebenfalls kein besonderes Gewicht zu, nachdem diesbezuglich in einer
dem Leiden angepassten Tatigkeit ab 15. Februar 2010 wieder von einer vollen

Arbeitsfahigkeit ausgegangen wurde (siehe auch nachfolgende E. 6.3).

4.5 Da somit kein einzelnes der flr die Beurteilung massgebenden Kriterien in
besonders ausgepragter Weise erflllt ist und sie auch nicht in gehdufter oder
auffallender Weise gegeben sind, ist die Adaquanz des Kausalzusammenhangs zu
verneinen. Dies hat zur Folge, dass der Unfall zwar unter Umsténden eine nattrlich
kausale Teilursache einer zusatzlich aufgetretenen psychischen Gesundheitsstérung

darstellt, diese ihm aber rechtlich nicht zugerechnet werden kann.
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5.1 Im Folgenden stellt sich die Frage, welche konkreten
unfallversicherungsrechtlichen Leistungen dem Beschwerdeflhrer zustehen. Ist die
versicherte Person infolge des Unfalls voll oder teilweise arbeitsunféhig (Art. 6 des
Bundesgesetzes Uber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR
830.1]), so hat sie Anspruch auf ein Taggeld (Art. 16 Abs. 1 UVG). Sie hat zudem
Anspruch auf die zweckmassige Behandlung der Unfallfolgen (Art. 10 UVG). Ist die
versicherte Person infolge des Unfalls mindestens zu 10 Prozent invalid, so hat sie
Anspruch auf eine Invalidenrente (Art. 18 Abs. 1 UVG). Erleidet die versicherte Person
durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schadigung der kdrperlichen oder geistigen
Integritat, so hat sie Anspruch auf eine angemessene Integritdtsentschadigung (Art. 24
Abs. 1 UVG). Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der arztlichen
Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustands der versicherten
Person mehr erwartet werden kann und allféllige Eingliederungsmassnahmen der
Invalidenversicherung (IV) abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die
Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (Art. 19 Abs. 1 UVG). Eine
Integritatsentschadigung wird gemass Art. 24 Abs. 2 UVG mit der Invalidenrente
festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der arztlichen

Behandlung gewahrt.

5.2 Zu prifen ist zun&chst, ab welchem Zeitpunkt Uber einen moglichen
Rentenanspruch des Beschwerdeflhrers zu entscheiden bzw. ein allfélliger Anspruch
auf ein Taggeld erloschen ist. Das Erreichen des medizinischen Endzustands bildet die
Voraussetzung flr die Prifung der Rentenfrage. Sinngemass geht die
Beschwerdegegnerin davon aus, der medizinische Endzustand sei am 15. Februar
2010 erreicht gewesen. Entsprechend den Ausflhrungen in E. 4.4.3 ist dieser
Standpunkt nicht zu beanstanden, und es kann vorliegend ein medizinischer
Endzustand fir die unfallkausale Gesundheitsschadigung am linken Daumen per 15.
Februar 2010 als erreicht betrachtet werden. Fortdauernde Schmerzen &ndern daran
nichts. Sie geben der versicherten Person keinen Anspruch, die Weiterfihrung der
Therapie zu verlangen (Rumo-Jungo, a.a.0., S. 145). Im Folgenden gilt es somit den
Invalidenrenten- und Integritdtsentschadigungsanspruch des Beschwerdeflhrers zu

prufen.
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6.1 Alsinvalid gilt nach Art. 8 Abs. 1 ATSG, wer voraussichtlich bleibend oder fir
langere Zeit in seiner Erwerbsfahigkeit beeintrachtigt ist. Erwerbsunfahigkeit ist der
durch die Beeintrachtigung der kérperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit
verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze
oder teilweise Verlust der Erwerbsmdglichkeiten auf dem in Betracht kommenden
ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Fir die Bestimmung des
Invaliditatsgrads wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt
der unfallbedingten Invaliditdt und nach Durchfiihrung der medizinischen Behandlung
und allfalliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Téatigkeit bei
ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen kénnte (Invalideneinkommen), in Beziehung
gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen kdnnte, wenn sie nicht invalid
geworden wére (Valideneinkommen; Art. 16 ATSG). Das Ausmass der Invaliditat wird
mithin durch einen Einkommensvergleich ermittelt (vgl. dazu Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2. Aufl. Zirich 2009, Rz 6 zu Art. 16).

6.2 Um den Invaliditdtsgrad bemessen zu kdnnen, ist die Verwaltung - und im
Beschwerdefall das Gericht - auf Unterlagen angewiesen, die arztliche und
gegebenenfalls andere Fachleute zur Verfliigung zu stellen haben. Aufgabe des Arztes
oder der Arztin ist es dabei, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung
zu nehmen, in welchem Umfang und beztglich welcher Tatigkeiten die versicherte
Person arbeitsféahig ist (BGE 125V 261 E. 4, 115V 134 E. 2).

6.3 In die Zumutbarkeitsbeurteilung sind, wie bereits mehrmals erwahnt, lediglich die
unfallkausalen Gesundheitsschaden einzubeziehen. Als Unfallrestfolge sind der um 1/3
- 1/2 des Endglieds verkirzte linke Daumen zu beriicksichtigen. Hinsichtlich der
geklagten Hypersensibilitadt des linken Daumens, der Beschwerden in der linken
Hohlhand sowie des Streckdefizits des kleinen Fingers der linken Hand ist die
Kausalitdt zum Unfall vom 27. Mé&rz 2009 zu verneinen. Gemass Beurteilung von Prof.
D.___ vom 9. Marz 2010 steht der Arbeitsaufnahme bei einem nicht eingeschrankten
Rendement nichts im Wege. Zumutbar seien somit alle Arbeiten, die manuell ausgeibt
werden kdnnten mit Ausnahme solcher, bei denen Gegenstande beidhandig (kraftig)

umfasst werden mussten, sowie von Tétigkeiten, die im Freien mit Kélteexposition
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einhergingen (Kalteempfindlichkeit des Daumens), bei denen Material in irgendeiner Art
und Weise beidhandig geknetet und mit dem Flaschengriff umfasst werden musste und
ahnliches. Die linke Hand, die nur im Bereich des Daumenendglieds verletzt worden
sei, kénne fir die meisten Tatigkeiten vollumfanglich herangezogen werden,
insbesondere wenn sie nur als Gegenhalt genutzt werde. Bei groben Arbeiten kénnte
der Daumen Uberdies durch das Anziehen eines Arbeitshandschuhs geschitzt werden
(Suva-act. 63). Der Kreisarzt raumt damit doch gewisse gesundheitliche Defizite im
Bereich des linken Daumens in Form einer Uberempfindlichkeit und
Funktionseinschrankung ein, die eine angepasste Tatigkeit und Schonung erfordern.
Den Arbeitsfahigkeitsgrad als solchen sieht er nicht als eingeschrénkt. Angesichts der
Unfallrestfolgen erscheint die Arbeitsfahigkeitsschatzung von Prof. D.___ schlissig und
ohne weiteres nachvollziehbar. Durch die Gbrigen medizinischen Akten ist eine
Arbeitsfahigkeit von 100% nicht in Frage gestellt. Im &rztlichen Zwischenbericht vom 6.
November 2009 hielt Dr. C.____ zwar fest, der Beschwerdefiihrer sei aus medizinischen
Grinden zu 50% arbeitsunféahig (Suva-act. 49). Seiner Feststellung lag die frihere
Arbeitsfahigkeitsbeurteilung von Prof. D.___ vom 7. Oktober 2009 zu Grunde (Suva-act.
43). Diese wiederum basierte auf einer Funktionalitats- bzw. Beweglichkeitsprifung der
linken Hand und den vom Beschwerdeflhrer geklagten Beschwerden. Im damaligen
Zeitpunkt standen jedoch noch mdgliche Unfallfolgen - ein eventuelles Neurom und ein
Morbus Sudeck - zur Diskussion, die es abzukléren galt und die in der Folge im
Rahmen medizinischer Untersuchungen ausgeschlossen wurden. Sie rechtfertigen
deshalb keine 50%-ige Arbeitsfahigkeitseinschrankung mehr. Der Rechtsvertreter des
Beschwerdefiihrers erachtet es als Uberraschend, dass der Beschwerdeflhrer noch
Monate nach dem Unfallereignis zu lediglich 50% arbeitsfahig geschrieben worden sei,
und sodann trotz fehlender Hinweise flr eine wesentliche Verbesserung seiner
gesundheitlichen Situation sozusagen von einem Tag auf den andern wiederum eine
volle Arbeitsfahigkeit gegeben sein solle. Der Umstand allein, dass eine versicherte
Person nach einem Unfallereignis Uber unveranderte Beschwerden klagt, begriindet
jedoch nicht auch eine andauernde, unveranderte Leistungspflicht des
Unfallversicherers. Die Voraussetzung hierfir bildet die Unfallkausalitat der geklagten
Beschwerden. Der Ubergang von der Leistungspflicht des Unfallversicherers und ihrem
Dahinfallen ist immer fliessend und damit letztlich ein Stick weit theoretisch. Im

vorliegenden Fall war indessen der Abschluss der medizinischen Untersuchungen der
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mdglichen Unfallrestfolgen massgeblich. Nach dem Gesagten ist beim
Beschwerdeflihrer somit in einer adaptierten Tatigkeit, wie sie von Prof. D.___ definiert

wurde, von einer 100%-igen Arbeitsfahigkeit auszugehen.

6.4 Der Beschwerdefihrer erleidet durch die Unfallrestfolgen keine Erwerbseinbusse,
die einen Rentenanspruch begrtindet. Bei der Ermittlung des Valideneinkommens ist
entscheidend, was die versicherte Person im massgebenden Zeitpunkt nach dem
Beweisgrad der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit im Gesundheitsfall tatséchlich
verdienen wurde. Die Einkommensermittlung hat so konkret wie moéglich zu erfolgen.
Es ist in der Regel vom letzten Lohn, welchen die versicherte Person vor Eintritt der
Gesundheitsschadigung erzielt hat, auszugehen (Urteil des EVG vom 16. Mai 2001 i/S
S. [ 42/01], E. 3a, mit Hinweisen). Diese Praxis wird mit der empirischen Feststellung
begriindet, dass die bisherige Tatigkeit im Gesundheitsfall in der Regel weitergeflihrt
worden ware (Urteil des EVG vom 29. August 2002 i/S .S. [I 97/00], E. 1.2). Dem
Einkommensvergleich ist mithin aufgrund der Angaben der B.___ vom 3. April 2009 ein
Valideneinkommen von Fr. 63'700.-- (13 x Fr. 4'900.--) zugrunde zu legen (Suva-act. 2).
FUr den Einkommensvergleich sind zwar grundsatzlich die Verhaltnisse im Zeitpunkt
des allfélligen Beginns des Rentenanspruchs (hier: 16. Februar 2010) massgebend
(BGE 128 V 174 Ubersetzt in: Pra 2003 Nr. 62). Bei der Ermittlung der
Vergleichseinkommen auf einer zeitidentischen Grundlage kann jedoch auf das Jahr
2009 abgestellt werden (vgl. dazu BGE 129 V 222, 128 V 174). Fir die Bestimmung des
trotz Gesundheitsschadigung zumutbarerweise noch realisierbaren Einkommens
(Invalideneinkommen), ist priméar von der beruflich-erwerblichen Situation auszugehen,
in welcher die versicherte Person konkret steht. Ist kein solches tatsachlich erzieltes
Erwerbseinkommen gegeben, namentlich weil die versicherte Person nach Eintritt des
Gesundheitsschadens keine oder jedenfalls keine ihr an sich zumutbare neue
Erwerbstéatigkeit aufgenommen hat, so kénnen nach der Rechtsprechung
Tabellenldhne geméss den vom Bundesamt fur Statistik periodisch herausgegebenen
Lohnstrukturerhebungen (LSE) herangezogen werden (BGE 126 V 75, 117 V 8; ZAK
1991 S. 321). Nachdem der Beschwerdefiihrer offensichtlich seit Februar 2010 nicht
mehr bei der B.___ tatig ist und den Akten keine Hinweise auf ein neues
Arbeitsverhéaltnis zu entnehmen sind, ist im konkreten Fall von den Tabellenl6hnen
auszugehen. Prof. D.___ hielt in seiner Beurteilung vom 9. Oktober 2009 gestutzt auf

die von ihm durchgeflihrte Untersuchung nachvollziehbar fest, dass die Funktion der
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linken Hand sogar exklusive linkem Daumen fir viele Verrichtungen ausreichend sei
(Suva-act. 43, 45). Zu berticksichtigen ist dabei, dass die Unfallrestfolgen einen
paarigen und damit grundséatzlich teilweise kompensierbaren Kérperteil betreffen, eine
Kompensation auch durch die restlichen vier Finger der linken Hand stattfinden kann
und letztlich die adominante Hand betroffen ist. In Anbetracht dieser Umsténde sowie
der vom Beschwerdeflhrer vor dem Unfall ausgetbten, grundsétzlich ebenfalls
zumutbaren Tatigkeit als Abkanter - laut B.____ handelt es sich dabei um eine einfache
Tatigkeit, bei der der linke Daumen nicht belastet wird; ca. 6 - 7 kg schwere Metallteile
werden zum Abkanten in die Maschine eingefiihrt (Suva-act. 31) - ist fur die
Bestimmung des Invalideneinkommens auf die Werte der LSE 2009 des Bundesamtes
flr Statistik und dabei auf die Tabelle (TA) 1 (Privater Sektor), Niveau 4 (einfache und
repetitive Tatigkeiten), Total fir Manner, bzw. auf ein Monatssalar von Fr. 4'906.-- (Fr.
4'806.-- [2008] x 1.021 [Nominallohnentwicklung 2009]) abzustellen. Im Bereich dieses
Anforderungsniveaus stehen dem Beschwerdeflhrer auf dem ausgeglichenen
allgemeinen Arbeitsmarkt eine Vielzahl von Beschéaftigungsmdglichkeiten offen und er
vermag seine Arbeitsfahigkeit in vielen Branchen zu verwerten, sowohl im Sektor
Produktion als auch im Sektor Dienstleistungen. Das hieraus errechnete Jahressalar
von Fr. 58'872.-- basiert auf 40 Wochenstunden und ist auf die betriebslbliche
durchschnittliche Arbeitszeit 2009, d.h. auf 41.7 Stunden, aufzurechnen, woraus sich
ein Betrag von Fr. 61'374.-- ergibt. Ein sogenannter Leidensabzug ist hier nicht
geschuldet. Weder ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeflhrer seine
Erwerbsféahigkeit auf dem ausgeglichenen allgemeinen Arbeitsmarkt wegen der
unfallbedingten Einschrankungen lediglich mit unterdurchschnittlichem Erfolg
verwerten kann, noch haben weitere persdnliche und berufliche Merkmale (Alter, Dauer
der Betriebszugehdrigkeit, Nationalitat oder Aufenthaltskategorie sowie
Beschéftigungsgrad) Auswirkungen auf die Lohnhéhe (vgl. dazu BGE 126 V 75). Aus
der Gegenuberstellung des Invalideneinkommens von Fr. 61'374.-- auf der einen und
des Valideneinkommens von Fr. 63'700.-- auf der anderen Seite ergibt sich somit ein
Mindereinkommen von Fr. 2'326.-- und ein Invaliditdtsgrad von 4%, der keine

Zusprechung einer Rente rechtfertigt.
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7.1 Zu prufen bleibt der Anspruch auf eine Integritdtsentschéadigung. Die
Beschwerdegegnerin legte im angefochtenen Einspracheentscheid (E. 5a) die
rechtlichen Voraussetzungen der Ausrichtung von Integritatsentschadigungen
zutreffend dar; darauf kann verwiesen werden. Wahrend der Rechtsvertreter des
Beschwerdeflhrers die Zusprechung einer Integritdtsentschadigung von mindestens
5% beantragt, verneint die Beschwerdegegnerin einen Anspruch auf eine

Integritdtsentschadigung.

7.2 In seiner Beurteilung vom 5. Februar 2010 fuhrte Prof. D.___ aus, es liege ein
Integritdtsschaden von 0% vor, da Teile des knéchernen Endglieds des linken
Daumens noch vorhanden seien. Der Kreisarzt gewichtet damit den Teilverlust des
Daumenendglieds im Umfang von 1/3 - 1/2 (Suva-act. 3) in Analogie zu einem Verlust
des gesamten Endglieds. Erst ein solcher wird als erheblich gewertet und hat einen
Integritdtsschaden von 5% zur Folge (Suva-Feinrastertabelle 3 bei einfachen oder
kombinierten Finger-, Hand- und Armverlusten). Im Hinblick auf die Erheblichkeit des
Integritdtsschadens ist von wesentlicher Bedeutung, ob noch ein frei beweglicher
Stumpf des Endglieds besteht oder dieser ganzlich fehlt (vgl. Urteil des EVG vom 12.
Januar 2004 i/S T. [U 134/03]; RKUV 1997 Nr. U 278 S. 207 ff). Im Ubrigen beurteilt
sich die Schwere eines Integritatsschadens allein nach dem medizinischen Befund;
allfallige individuelle Besonderheiten der versicherten Person bleiben unberlcksichtigt
(BGE 115V 147 E. 1, 113 V 221 E. 4b mit Hinweisen). Im konkreten Fall liegt damit ein
Bruchteil eines Integritatsschadens von 5% vor, womit mangels Erreichens der
Erheblichkeitsgrenze kein Anspruch auf eine Integritatsentschadigung besteht. Mit
Bezug auf die geklagte, Uber das Ubliche Mass hinausgehende Hypersensiblitat, die
Beschwerden in der linken Hohlhand, das Streckdefizit des kleinen Fingers der linken
Hand sowie eine allféllige psychische Komponente entfallt mangels natlrlicher bzw.
adéquater Kausalitat auch ein unfallbedingter Integritdtsschaden. Anders gesagt, liegen
damit keine konkreten Umsténde vor, welche davon ausgehen liessen, dass der

Richtwert von 5 % erreicht ware.

Im Sinn der vorstehenden Erwégungen ist die Beschwerde abzuweisen. Gerichtskosten
sind keine zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG).
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Demgemass hat das Versicherungsgericht
im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP
entschieden:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

© Kanton St.Gallen 2024

Seite 21/21



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 03.05.2011
	Art. 6 UVG: Verneinung natürlich kausaler Unfallrestfolgen über den Teilverlust des Daumenendglieds der linken Hand hinaus; Verneinung der adäquaten Kausalität hinsichtlich einer psychischen Komponente. Art. 18 Abs. 1 UVG: schlüssige kreisärztliche Beurteilung betreffend Arbeitsfähigkeitsgrad; Verneinung eines Rentenanspruchs nach Durchführung eines Einkommensvergleich gestützt auf die LSE. Art. 24 Abs. 1 UVG: Verneinung eines Integritätsschadens bei Teilverlust des Daumenendglieds der linken Hand. (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 3. Mai 2011, UV 2010/68)


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


		2024-05-27T15:25:45+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



